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— Durchführung der Qualitätskontrolle im gesamten Repro
duktionsprozeß, beginnend beim Wareneingang über die 
Fertigung bis zur End- und Versandkontrolle; bei Export
erzeugnissen ist eine 100 %ige End- und Versandkontrolle 
durchzuführen; alle Erzeugnisse, Einzelteile und Baugrup
pen sind einer vollständigen und systematischen Qualitäts
kontrolle zu unterziehen;

— Kontrolle der Sicherung und Einhaltung der musterge
treuen Fertigung entsprechend den technologischen, tech
nischen und formgestalterisdien Forderungen;

— Auswertung des Gebrauchsverhaltens der Erzeugnisse;
— Erarbeitung von Vorgaben für Prüf- und Kontrollmetho- 

den und Anforderungen zur Entwicklung und Produktion 
moderner Prüf- und Meßtechnik im eigenen Rationalisie
rungsmittelbau bei gleichzeitiger Reduzierung des Auf
wandes;

— Kontrolle der Einhaltung und des Niveaus der Standards, 
Ableitung von Vorschlägen zur Überarbeitung entspre
chend dem fortgeschrittenen internationalen Niveau und 
den volkswirtschaftlichen Erfordernissen zur Senkung des 
Einsatzes von Energie, Rohstoffen und Materialien;

— Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Anwendung mora
lischer und materieller Stimuli, insbesondere bei der Ge
staltung qualitätsabhängiger Lohn- und Gehaltsformen;

— Mitwirkung bei der Gestaltung von Wirtschaftsverträgen, 
insbesondere bei den Qualitätsfestlegungen für den Ex
port;

— Auswertung der Ergebnisse von Qualitätsprüfungen und 
-kontrollen sowie der Reklamationsstatistik und der Kosten 
für Ausschuß, Nacharbeit und Garantieleistungen, Analyse 
der Fehlerursachen und Information über das Qualitäts
geschehen mit Vorschlägen für einzuleitende Maßnahmen;

— Ausarbeitung und Auswertung von Analysen des Standes 
der metrologischen Sicherung von der Forschung und Ent
wicklung über die Produktion bis zum Absatz und Unter
stützung bei der Erhöhung des Niveaus des betrieblichen 
Meßwesens.

(2) Der Leiter der Technischen Kontrollorganisation kon
trolliert die Einhaltung der Qualitätsfestlegungen. Bei Ver
stößen gegen die staatlichen Qualitätsvorschriften, gegen eine 
mustergetreue Fertigung und vertragsgerechte Produktion, hat 
er vom Generaldirektor bzw. Betriebsdirektor die Unterbre
chung der Produktion bzw. eine Auslieferungssperre für diese 
Erzeugnisse zu verlangen.

§10
Aufgaben der wirtschaftsleitenden Organe, 

Kombinate und Betriebe des Handels

(1) Die Leiter der wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate 
und Betriebe des Konsumgüterbinnenhandels, des Produk
tionsmittelhandels und des Außenhandels sind dafür verant
wortlich, daß durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung der 
Handel seinen Aufgaben in bezug auf die Qualität der Erzeug
nisse voll gerecht wird. Das betrifft insbesondere die Einfluß
nahme auf die Entwicklung und die Produktion bedarfsgerech
ter Erzeugnisse, die Erhaltung der Qualität beim Warenum
schlag sowie die Beratung und Betreuung der Kunden.

(2) Die Leiter gemäß Abs. 1 haben die Entwicklung und Pro
duktion der Erzeugnisse zu beeinflussen, insbesondere durch
— die Mitwirkung bei der Sicherung der Qualität und des 

Sortiments von versorgungspolitisch und handelsökono
misch wichtigen Erzeugnissen durch Ausarbeitung von For
derungen zur Qualität der Erzeugnisse, insbesondere bei 
der Erarbeitung der Pflichtenhefte, Sortimentskonzeptio
nen und Entwürfe zu Standards — auf der Grundlage von 
Analysen des Gebrauchsverhaltens und der Bedarfsent
wicklung —;

— exakte vertragliche Vereinbarungen über die Qualität und 
das Sortiment der Erzeugnisse, Anteil der neu- und weiter
entwickelten Erzeugnisse, Sicherung der notwendigen Zu
behör- und Ersatzteile, Verpackung, Lagerung und Trans
port;

— die Ausarbeitung von Forderungen an den Hersteller zur 
Gewährleistung einer entsprechenden anwendungstechni
schen Beratung der Kunden.

(3) Durch die zuständigen Leiter des Konsumgüterbinnenhan
dels und des Produktionsmittelhandels ist zur Erhaltung der 
Qualität der Erzeugnisse im Warenumschlag und zur Vermei
dung von Handelsverlusten die
— Durchsetzung von Methoden der qualitätserhaltenden Ar

beit im gesamten Warenumschlag,
— Gewährleistung der erforderlichen Wareneingangs-, Zwi

schen- und Warenausgangskontrollen,
— Anwendung rationeller, vereinheitlichter Technologien des 

Warenumschlages, optimaler Verfahren der Warenpflege, 
der erforderlichen Meß- und Prüftechnik sowie die Einhal
tung von Ordnung und Sicherheit

zu gewährleisten.
(4) Zur ständigen Einflußnahme auf die Sicherung und Er

haltung der Qualität der Konsumgüter und Produktionsmittel 
im Warenumschlag und zur Einflußnahme auf die Produktion 
arbeiten in den wirtschaftsleitenden Organen, Kombinaten 
und Betrieben des Konsumgüter- und Produktionsmittelhan
dels Technische Kontrollorganisationen oder Beauftragte für 
Qualitätssicherung, die die Stellung, Rechte und Pflichten der 
Technischen Kontrollorganisation gemäß den §§ 8 und 9 ha
ben.

(5) Zu den Absätzen 1 bis 4 sind durch die übergeordneten 
zentralen Staatsorgane zweigspezifische Regelungen festzu
legen.

Durchführung 
der staatlichen Qualitätskontrolle

§11
Anmeldepflicht

(1) Zur Gewährleistung der staatlichen Qualitätskontrolle 
sind alle industriellen Erzeugnisse vor Produktionsaufnahme 
beim Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprü
fung anzumelden. Ausnahmen werden in einer Durchfüh-1 
rungsbestimmung geregelt. Bei der Anmeldung zur Produk
tionsaufnahme sind die Werkstandards mit Qualitätsmaßstä
ben dem Amt für Standardisierung, Meßwesen und Waren
prüfung zur Zustimmung vorzulegen. Die Zustimmung zu den 
Werkstandards mit Qualitätsmaßstäben wird vom Amt für 
Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung befristet er
teilt. Bei Veränderungen der bestätigten Qualitätsmaßstäbe 
und bei Fristablauf ist die Zustimmung des Amtes für Stan
dardisierung, Meßwesen und Warenprüfung erneut einzu
holen.

(2) Die Kombinate und Betriebe haben das Amt für Stan
dardisierung, Meßwesen und Warenprüfung bei anmelde
pflichtigen Erzeugnissen von einer vorgenommenen Produk
tionseinstellung zu informieren. Vor Einstellung der Produk
tion von Meßmitteln ist die Zustimmung des Amtes für Stan
dardisierung, Meßwesen und Warenprüfung erforderlich.

(3) Die der staatlichen Qualitätskontrolle unterliegenden Er
zeugnisse sind auf Anforderung des Amtes für Standardisie
rung, Meßwesen und Warenprüfung zur Prüfung bereitzustel
len.

§12
Gestalterisch anmeldepflichtige Erzeugnisse

(1) Gestalterisch anmeldepflichtig beim Amt für industrielle 
Formgestaltung sind alle Erzeugnisse,
— deren kulturell-ästhetische Merkmale durch formgestalte

rische Leistungen erbracht werden,
— deren Marktwirksamkeit und Effektivität durch formge

stalterische Leistungen während des Forsthungs- und Ent
wicklungsprozesses nachdrücklich beeinflußt werden,

— die das formgestalterische Gesamtniveau von Finalerzeug
nissen beeinflussen und

für die deshalb im Pflichtenheft die Zielstellung „Gestalte
rische Spitzenleistung“ (SL) vorgesehen ist.


